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I .  Gesetze ,  Rechtsverordnungen,  Verwal tungsanordnungen
Elftes Kirchengesetz

zur Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes
(Elftes Kirchenbesoldungsänderungsgesetz 

– 11. KBesÄndG)

Vom 5. Oktober 2004

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes

Das Kirchenbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Dezember 2002 (GVOBl. S. 306, 2003
S. 37), zuletzt geändert durch die Rechtsverordnung vom
15. Mai 2003 (GVOBl. S. 130), wird wie folgt geändert:

1. § 18 a wird aufgehoben.

2. Die in der Anlage 1 zu § 6 Abs. 1 enthaltene Besoldungs-
ordnung A wird wie folgt geändert:

a) In der Besoldungsgruppe A 13 werden 

aa) in Fußnote 4 Buchstabe c die Worte 

„als Leiter oder Leiterin des Nordelbischen Zen-
trums für Weltmission und Kirchlichen Welt-
dienst,“, 

„als Direktor oder Direktorin der Evangelischen
Akademie Nordelbien,“ sowie

„als Rektor oder Rektorin des Pastoralkollegs,“ 

gestrichen;

bb) in Fußnote 4 Buchstabe d die Worte 

„als Leiter oder Leiterin einer Tagungsstätte der
Evangelischen Akademie Nordelbien,“ sowie

„als Leiterin des Frauenreferates der Nordelbi-
schen Kirche,“ 

ersetzt durch die Worte

„als Leiter oder Leiterin des Nordelbischen Zen-
trums für Weltmission und Kirchlichen Welt-
dienst,“ sowie 

„als Rektor oder Rektorin des Pastoralkollegs,“ .

b) In der Besoldungsgruppe A 14 werden 

aa) in Fußnote 3 Buchstabe c die Worte 

„als Leiter oder Leiterin des Nordelbischen Zen-
trums für Weltmission und Kirchlichen Welt-
dienst,“, 

„als Direktor oder Direktorin der Evangelischen
Akademie Nordelbien,“ sowie

„als Rektor oder Rektorin des Pastoralkollegs,“

gestrichen;

bb) in Fußnote 3 Buchstabe d die Worte 

„als Leiter oder Leiterin einer Tagungsstätte der
Evangelischen Akademie Nordelbien,“ sowie

„als Leiterin des Frauenreferates der Nordelbi-
schen Kirche,“

ersetzt durch die Worte

„als Leiter oder Leiterin des Nordelbischen Zen-
trums für Weltmission und Kirchlichen Welt-
dienst,“ sowie 

„als Rektor oder Rektorin des Pastoralkollegs,“ .

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung
im Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft. Der durch Artikel
1 Nr. 1 aufgehobene § 18a des Kirchenbesoldungsgesetzes ist
bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung, die die Son-
derzahlung an Vikarinnen und Vikare neu regelt, nach Maß-
gabe des Bundessonderzahlungsgesetzes vom 29. Dezember
2003 (GVOBl 2004, S. 62) anzuwenden.

Das vorstehende, von der Synode am 18. September 2004
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Kiel, den 5. Oktober 2004

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

Dr .   Hans   Ch r i s t ian   Knuth

Bischof

Az.: 3510 – LDA Gö



Viertes Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes zum

Mitarbeitervertretungsgesetz
(4. KGMVGÄndG)

Vom 5. Oktober 2004

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kirchengesetz über die Zustimmung zum Mitarbeiter-
vertretungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Oktober 1994
(GVOBl. S. 218), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz
vom 5. Februar 2001 (GVOBl. S. 55), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 werden die Worte „nach Artikel 60 Buchstabe b der
Verfassung “ ersetzt durch die Worte „nach Artikel 4
Abs. 2 Buchstabe b der Verfassung“.

2.  § 4 wird wie folgt geändert:

a) Dem bisherigen Text wird folgender Absatz 1 vorange-
stellt:

„(1) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Dienst-
stellen (§ 3 MVG-EKD)

a) innerhalb des Zuständigkeitsbereiches eines Kir-
chenkreises bilden eine Mitarbeitervertretung, so-
weit nicht unter Buchstabe b etwas anderes be-
stimmt ist;

b) innerhalb eines gegliederten Kirchenkreises kön-
nen in jedem Kirchenkreisbezirk jeweils eine Mitar-
beitervertretung bilden;

c) eines Kirchenkreisverbandes bilden eine Mitarbei-
tervertretung; sie können zusammen mit den Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen zu a oder b eine
Mitarbeitervertretung bilden; maßgebend für die
Zuordnung ist dabei der örtliche Bezirk, in dem ih-
re Dienststelle gelegen ist. Abweichend davon kann
stattdessen eine gemeinsame Mitarbeitervertre-
tung in entsprechender Anwendung von § 5 Abs. 2
MVG.EKD bei einem anderen verbandsangehöri-
gen Kirchenkreis gebildet werden.
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Sofern mindestens 16 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
in einer Dienststelle vorhanden sind, können diese eine
eigene Mitarbeitervertretung bilden, wenn hierdurch
die zuständige Mitarbeitervertretung auf Kirchenkreis-
oder Kirchenkreisbezirksebene zahlenmäßig nicht ge-
fährdet wird.“

b) Der bisherige Text erhält die Absatzbezeichnung  „(2)“
und wird in Satz 1 wie folgt gefasst:

„Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

a) des Nordelbischen Kirchenamtes,

b) des Rechenzentrums Nordelbien-Berlin,

c) des Rechnungsprüfungsamtes,

d) sonstiger Dienststellen der Nordelbischen Ev.-
Luth. Kirche im Sinne von Artikel 4 Abs. 2 Buchsta-
be a der Verfassung i.V.m. § 3 Abs. 1 und 2 MVG-
EKD,

e) der Einrichtungen der Hilfswerke der Nordelbi-
schen Kirche

bilden jeweils eine eigene Mitarbeitervertretung.“

3. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„ § 6 a
Nachwahl

(zu § 16 Abs.1 Satz 2 MVG-EKD)

Im Falle des § 16 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a MVG-EKD er-
folgt anstelle einer Neuwahl die Ergänzung der Mitarbei-
tervertretung durch Nachwahl für die verbliebene Amts-
zeit der im Amt befindlichen Mitarbeitervertretung. Für
die Nachwahl gelten die §§ 9 bis 11 MVG-EKD entspre-
chend.“

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche
Streitigkeiten (zu §§ 57 und 58 Abs. 5 MVG-EKD)“.

b) In Absatz 1 werden die Wörter „eine Schlichtungsstelle“
ersetzt durch die Wörter „ein Kirchengericht für mitar-
beitervertretungsrechtliche Streitigkeiten“.

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„Ersatzvornahme (zu § 60 Abs. 8 MVG-EKD)“.

b) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Verweigert eine Dienststellenleitung die Umset-
zung einer rechtskräftigen Entscheidung des Kirchenge-
richts für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkei-
ten, so kann die Entscheidung als Maßnahme der Kir-
chenaufsicht nach Art. 104 Absätze 1 und 2 der
Verfassung durchgesetzt werden.“

 6. § 11 wird aufgehoben.

Artikel 2

§ 1
In-Kraft-Treten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft.

§ 2
Übergangsbestimmungen

Bis zum Ablauf der Amtszeit der zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieses Kirchengesetzes noch im Amt befindli-
chen Mitarbeitervertretungen nach § 1 MVG-EKD gelten für

sie sowie für den im Amt befindlichen Vorstand des Gesamt-
ausschusses   und   das   Kirchengericht   für   mitarbeiterver-
tretungsrechtliche Streitigkeiten hinsichtlich ihrer Zusam-
mensetzung die Bestimmungen des KGMVG vom 24. Sep-
tember 1994 (GVOBl. S 237) in der Fassung vom 5. Febru-
ar 2001 (GVOBl. S. 55).

§ 3
Bekanntmachungsermächtigung

Das Nordelbische Kirchenamt kann den Wortlaut des Kir-
chengesetzes zum Mitarbeitervertretungsgesetz in der vom
Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt neu bekanntmachen.

Das vorstehende, von der Synode am 18. September 2004
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Kiel, den 5. Oktober 2004

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

Dr .   Hans   Ch r i s t ian   Knuth

Bischof

Az.: 3761-1 – LDA Gö



Kirchengesetz
über die Zustimmung zum Kirchengesetz zur

Änderung der Grundordnung der Evangelischen Kirche
in Deutschland vom 6. November 2003 und

zum Kirchengesetz zur Regelung der
Evangelischen Seelsorge im Bundesgrenzschutz

vom 6. November 2003

Vom 5. Oktober 2004

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen :

Artikel 1

Dem Kirchengesetz zur Änderung der Grundordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 6. November 2003
(ABl. EKD 2003, S. 406; 2004, S. 153) wird zugestimmt. 

Artikel 2

Dem   Kirchengesetz  zur  Regelung  der   Evangelischen
Seelsorge im Bundesgrenzschutz  vom 6. November 2003
(Bundesgrenzschutzseelsorgegesetz der EKD – BGSSG.EKD;
ABl. EKD 2003, S. 407) wird zugestimmt.

Artikel 3

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.

Das vorstehende, von der Synode am 18. September 2004
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Kiel, den 5. Oktober 2004

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

Dr .  Hans  Chr i s t ian  Knuth

Bischof

Az.: 1450-0 /4357 –  R Da
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Drittes Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung

des Pfarrergesetzes der VELKD

Vom 11. Oktober 2004

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 11 Absatz 3 des Kirchengesetzes zur Ergänzung des Pfar-
rergesetzes der VELKD vom 5. Februar 1994 (GVOBl. S. 31),
redaktionell angepasst durch die Bekanntmachung des
Nordelbischen Kirchenamtes vom 1. März 1996 (GVOBl.
S. 89) und zuletzt geändert durch Artikel 2 des Kirchengeset-
zes vom 3. März 2003 (GVOBl. S. 84), wird aufgehoben. 

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft. 

Das vorstehende, von der Synode am 18. September 2004
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Kiel, den 11. Oktober 2004

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

Dr .  Hans  Chr i s t ian  Knuth

Bischof

Az.: 1416 – 1 – P SG



Kirchengesetz zur Änderung
des Kirchengesetzes zur Änderung von Vorschriften

im Bereich des Pfarrerdienstrechtes

Vom 11. Oktober 2004

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kirchengesetz zur Änderung von Vorschriften im Be-
reich des Pfarrerdienstrechtes vom 3. März 2003 (GVOBl.
S. 84) wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird aufgehoben. 

2. In Artikel 3 wird die Nummer 2 aufgehoben. 

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft. 

Das vorstehende, von der Synode am 18. September 2004
beschlossene Kirchengesetz wird hiermit verkündet.

Kiel, den 11. Oktober 2004

Der Vorsitzende der Kirchenleitung

Dr .  Hans  Chr i s t ian  Knuth

Bischof

Az.: 1345 – 5 (5).7 – P SG
1416 – 1 – P SG



I I .  Bekanntmachungen

Änderung der Satzung des Kirchenkreises Segeberg

Die nachstehend bekanntgemachte Satzung ist vom
Nordelbischen Kirchenamt mit Schreiben vom 6. Okto-
ber 2004, Az. 10.8 Segeberg – R Bal gemäß Artikel 38 Buchsta-
be p der Verfassung kirchenaufsichtlich genehmigt worden.

Kiel, den 6. Oktober 2004

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrag

Bal lh orn

Az.:10.8 Segeberg – R Bal

*

Satzung
zur Änderung der Satzung des Kirchenkreises Segeberg

Vom 21. September 2004

Die Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Se-
geberg hat am 21. August 2004 auf der Grundlage von  Arti-
kel 30 Abs. 1 Buchstabe h der Verfassung in Verbindung mit
den §§ 11 und 12 Finanzgesetz in der Fassung vom 9. Febru-
ar 2002 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Segeberg in der
Fassung vom 3. April 2002 (GVOBl. S. 294) wird wie folgt ge-
ändert:

Abschnitt I,
Finanzen

1. In § 2 Abs. 1 wird die Zahl „75“ durch „78“ und die Zahl
„25“ durch „22“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 Buchstabe b wird als dritter Unterabsatz ein-
gefügt:

„Der Kirchenkreisvorstand kann Ausführungsbestim-
mungen erlassen. Diese bedürfen der Zustimmung des
Kirchenkreis-Finanzausschusses.“

3. In § 2 wird Absatz 3 aufgehoben.

4. § 4 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:

„(1) Wird das Kirchensteueraufkommen gem. § 2 Abs. 2
Buchstabe a dieser Satzung aufgeteilt, wird die Höhe der
Ergänzungsbeiträge auf Vorschlag des Kirchenkreisvor-
standes sowie nach Prüfung durch den Finanzausschuss
der Kirchenkreissynode nach folgenden Maßstäben je-
weils für das kommende Haushaltsjahr durch Haushalts-
beschluss festgelegt:

a) Ergänzungsbeträge, berechnet nach Art und Umfang
der Kirchen (als Gebäude), gemessen an deren Brand-
kassenwert (1914), jeweils nach dem Stand am 01.08. des
Vorjahres;

b) Ergänzungsbeträge für Kirchengemeinden mit einer
Pfarrstelle, wenn diese mit mindestens zwei Kirchenge-
meinden verbindlich ein Zusammenwirken in der Regi-
on vereinbaren.

Der Ergänzungsbetrag wird pro Gemeindeglied – bezogen
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auf die Gemeindeglieder aller Kirchengemeinden mit ei-
ner Pfarrstelle – berechnet.

Die Summe der Ergänzungsbeträge darf 3 % des Aufkom-
mens nach § 1 nicht übersteigen und ist dem Anteil nach
§ 2 Abs. 2 zuzurechnen.

Die Regionen sind:

– Bargfeld, Nahe, Sülfeld

– Hamberge, Klein Wesenberg, Reinfeld, Zarpen

– Leezen, Stuvenborn-Seth-Sievershütten, Todesfelde,
Wahlstedt

– Neuengörs, Pronstorf, Schlamersdorf, Warder

– Oldesloe

– Segeberg.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1.1.2007 in Kraft.

Bad Segeberg, den 21. September 2004

(l.s.)

(Propst Dr. Klaus Kasch,     (Wolfgang Feindt,
Vorsitzender des     Mitglied des
Kirchenkreisvorstandes)     Kirchenkreisvorstandes)
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Zusammensetzung des VI. Theologischen Beirats

Die nach Artikel 101 der Verfassung der Nordelbischen Kir-
che in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der Rechtsverordnung
über die Wahl und Berufung zum Theologischen Beirat vom
7. August 1995 (GVOBl. S. 158) durchzuführenden Wahlen
und Berufungen in den Theologischen Beirat sind erfolgt.

Danach setzt sich der Theologische Beirat wie folgt zusam-
men:

Wahl durch den Gesamtkonvent der Pröpstinnen und
Pröpste
(Art. 101 Abs. 1, Buchst. a) der Verfassung)

Propst Dr. Horst Gorski, Hamburg
Propst Henning Kiene, Meldorf 

Wahl durch die Pastorenkonvente der Sprengel
(Art. 101 Abs. 1 Buchst. b) der Verfassung)

Pastor Dr. Friedrich Brandi-Hinnrichs, Hamburg
Pastor Dr. Matthias Riemer, Lübeck
Pastor Stefan Henrich, Viöl

Entsendung von der Theologischen Fakultät der Universi-
tät Kiel und dem Fachbereich Evangelische Theologie der
Universität Hamburg
(Art. 101, Abs. 1, Buchst. c) der Verfassung)

Prof. Dr. Dr. Günter Meckenstock, Kiel
(stellv. Mitglied: Prof. Dr. Hartmut Rosenau)
Prof. Dr. Jörg Dierken, Hamburg

Wahl durch die Nordelbische Synode
(Art. 101 Abs. 1, Buchst. d) der Verfassung) 

Marianne Jürgensen, Büdelsdorf
Dr. Ada Kadelbach, Lübeck
Pastor Dr. Rüdiger Sachau, Hamburg

Wahl durch die Kammer für Dienste und Werke
(Art. 101 Abs.1, Buchst. e) der Verfassung)

Horst Kämpfer, Norderstedt
Ulrich Ketelhodt, Kiel
Pastor Dr. Thomas Schaack, Breklum

Berufung durch das Bischofskollegium
(Art. 101 Abs. 1, Buchst. f) der Verfassung)

Pastorin Dr. Corinna Schlapkohl, Sarau
Pastor Dr. Dietrich Werner, Breklum

Der neugewählte Theologische Beirat ist am 22. September
2004 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten
und hat Propst Dr. Horst Gorski ( Hamburg) zu seinem Vor-
sitzenden und Pastor Dr. Matthias Riemer (Lübeck) zum
Stellvertreter des Vorsitzenden nach Artikel 101 Abs. 3 der
Verfassung gewählt.

Der theologische Referent im Nordelbischen Kirchenamt
Pastor Dr. Michael Ahme (Kiel) wurde zum Geschäftsführer
bestellt.

Kiel, den 29. September 2004

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrage

Dr .  Ahme

Az.: 1022 – 11 – TAh/TEm



Bekanntgabe eines Kirchensiegels

Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kirchensie-
gels ist durch das Nordelbische Kirchenamt genehmigt wor-
den.

Kiel, den 21. September 2004

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrag

Ballhorn

Az. : 10.9 Elisabethkirche Eidelstedt – R Bal

*

Kirchenkreis Niendorf

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet:

„EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE ELISABETHKIRCHE
EIDELSTEDT“



Pfarrstellenänderung

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Böel, Kirchenkreis
Angeln, wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 mit der
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Süderbrarup-Loit, Kir-
chenkreis Angeln, verbunden.

Az.: 20 Böel/Süderbrarup-Loit – P Vo/P Ha
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I I I .  Pfarrs te l lenausschreibungen
der  Landeskirchen Nordelbiens ,  Mecklenburgs  und Pommerns

In der Christuskirchengemeinde Hamburg-Othmarschen
wird die 2. Pfarrstelle vakant und ist zum 1. Juni 2005 mit ei-
ner Pastorin/einem Pastor (100 %) neu zu besetzen. Die Be-
setzung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 

Der bisherige Stelleninhaber geht in den Ruhestand. 

Die finanzielle Verantwortung für die Pfarrstelle liegt bei
der Kirchengemeinde.

Die Christuskirchengemeinde hat rd. 4.100 Gemeindeglie-
der und ist in zwei Bezirke gegliedert. Kirche und Gemeinde-
zentrum liegen in grüner und dennoch innenstadtnaher Um-
gebung. Neben den beiden Pastoren sind ein Kirchenmusiker
(A-Stelle), 2 Diakone in der offenen Behindertenarbeit, 2 Er-
zieherinnen in der Kinderstube, eine Sozialpädagogin in der
Jugendarbeit, ein Küster und eine Sekretärin (Teilzeit) haupt-
amtlich tätig. Die Gemeindearbeit wird außerdem von einer
großen Anzahl von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern verantwortungsvoll getragen. 

Zur Gemeinde gehören weiterhin ein Kindertagesheim mit
120 Plätzen und eine Tagesförderstätte für mehrfach behin-
derte Jugendliche und Erwachsene sowie zwei Freizeitheime.
In diesen Einrichtungen sind weitere 20 hauptamtliche Mitar-
beiter beschäftigt. Zum Gemeindebezirk gehört außerdem ein
Seniorenheim.

Das lebhafte Gemeindeleben umfasst u.a. Pfadfinder- und
Jungschararbeit, Konfirmandenarbeit, Offene Behindertenar-
beit, Jugend- und Erwachsenengruppen, Kantorei und Kin-
derchor. Die Gemeinde ist offen für Anregungen, wünscht
aber nicht Neues um jeden Preis. Sie wird geprägt durch die
vielfältige Arbeit, in denen haupt- und ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter engagiert und gleichberechtigt
zusammenarbeiten.

Wir wünschen uns eine Pastorin/einen Pastor, die/der

– in Seelsorge und Verkündigung einen Schwerpunkt der
Arbeit sieht und dazu beiträgt, den Gottesdienst zu einem
Mittelpunkt der Gemeinde zu machen, 

– die Gemeindearbeit in ihrer Vielfältigkeit mit eigenen Ide-
en engagiert bereichert und mitgestaltet und Freude am
Gelingen hat,

– eine integrierende Persönlichkeit ist, die Menschen gewin-
nen und binden kann,

– christliche Werte in der Fülle des Gemeindelebens sowie
im Rahmen der großen Zahl an Amtshandlungen kreativ
vermitteln kann,

– mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kooperativ
zusammenarbeitet.

Ein Pastorat für diese Pfarrstelle ist nicht vorhanden; bei
der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus sind wir
gern behilflich.

Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Le-
benslauf sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Spren-
gel Hamburg über den Herrn Propst des Kirchenkreises Al-
tona, Eggersallee 3, 22763 Hamburg.

Auskünfte   erteilen   Propst   Dr.   Horst   Gorski,   Tel.   040/
306 972-20,  Pastor  Matthias  Neumann,  Tel.  040/880 40 88,
Pastor Helmut Reier, Tel. 040/880 17 53, die Vorsitzenden des
Kirchenvorstandes  Britta  Carsten,  Tel.  040/881 08 51  und
Carsten Warnholtz, Tel. 040/82 86 40.

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 15. Dezember
2004.

Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht
der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-
gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
können nicht berücksichtigt werden.

Az.: 20 Christus-Kirchengemeinde Hamburg-Othmarschen
(2) – P He

*

In der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs ist die folgende
Pfarrstelle vakant und mit einer Pastorin oder einem Pastor
zu besetzen.

Die Pfarrstelle in den verbundenen Kirchgemeinden Groß
Pankow, Redlin, Burow und Lancken wird gemäß § 4 Abs. 2
Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABl. 1997 S. 61) zur Wie-
derbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausge-
schrieben. Der Stellenumfang beträgt laut Stellenplan 100 %.

Der Kirchgemeinderat teilt mit:

Die Kirchgemeinde Groß Pankow (östlich von Parchim ge-
legen) hat sich mit den drei angrenzenden ländlichen  Kirch-
gemeinden Redlin, Burow und Lancken verbunden und um-
fasst 16 Dörfer mit über 900 Gemeindegliedern und insgesamt
zehn meist kleinen, aber sehr gut erhaltenen und teilweise sa-
nierten Kirchen.

Das von außen und innen teilweise sanierte Pfarrhaus
(Dach, Fachwerk, Treppen, Fenster, Innendämmung, Ölhei-
zung) wirkt einladend und liegt inmitten einer reizvollen
Wiesen-, Wald-, Fluss- und Seenlandschaft in ruhiger Lage in
dem kleinen Ort Groß Pankow. 

Alle Orte der Kirchgemeinden sind auf befestigten Straßen
in kurzer Zeit mit dem Pkw gut erreichbar. Zur Kreisstadt
Parchim sind es 12 km.

Ehrenamtliche Mitarbeiter (Küster, Helfer, Kirchenälteste)
sorgen in regelmäßiger Treue für die Vorbereitung der Got-
tesdienste in den Kirchenorten. Der Gemeindebriefkreis weiß
sich für die Verbreitung der Informationen der Kirchgemein-
den verantwortlich. Ein Gemeindekreis in Lancken und ein
kleiner Posaunenchor bereichern das Leben der Kirchgemein-
den. Die Christenlehre wird durch eine katechetische Helferin
an verschiedenen Orten der Kirchgemeinden gestaltet. Die fi-
nanzielle Situation ist gut.

Von dem Bewerber oder der Bewerberin werden eine tra-
ditionelle und geistliche Betreuung (Gottesdienste, Bibelwo-
chen, Hausbesuche, Arbeit mit Jugendlichen und Senioren,
Gemeindefahrten) der Kirchgemeinden erwartet.

Die Propstei hat sich in zwei Regionen gegliedert und orga-
nisiert gemeinsame Aufgaben. Der/die zukünftige Mitarbei-
ter/in sollte für gemeinsame Dienste offen und teamfähig
sein.

Die Gemeindeglieder freuen sich über eine/n Pastor/in,
der/die Liebe und Treue zum Wort Gottes zeigt und deren
Dienst nicht allein Beschäftigung zum Geldverdienen, son-
dern vom Geist der Berufung geprägt ist (Wochenspruch: Je-
saja 43, 1). 

Bewerbungen sind zu richten über das Nordelbische Kir-
chenamt, Personaldezernat, Dänische Str. 21-35, 24103 Kiel an
den Oberkirchenrat der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklen-
burgs, Postfach 11 10 63, 19010 Schwerin.

Auskünfte erteilen: Hans-Olaf Kasang, Waldweg 7,
19376 Siggelkow,  Tel. (03 87 24) 2 04 41, Pastor Siegfried
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Schellhase (Kurator), Ringstraße, 19376 Marnitz, Tel. (03 87 29)
2 03 36.

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 30. November
2004.

Az.: 2020-3 – P Kä

*

Beim Nordelbischen Zentrum für Weltmission und Kirchli-
chen Weltdienst (NMZ) ist die Pfarrstelle für das Afrikarefe-
rat zum 1. Januar 2005 neu zu besetzen. Der Dienstsitz ist
Hamburg. Die Besetzung erfolgt durch die Kirchenleitung
nach Wahl durch den Vorstand des NMZ für zunächst 5 Jahre.

Zu den Aufgaben des Referats gehören:

– Förderung des theologischen Erfahrungsaustausches und
der ökumenischen Zusammenarbeit mit den Partnerkir-
chen in Afrika

– Vertretung in nationalen und internationalen Koordinati-
onsgremien

– Vorbereitung und Begleitung von Mitarbeitenden und
Teilnehmenden an den Stipendien- und Jugendprogram-
men der NEK

– Beratung der mit afrikanischen Kirchen verbundenen Kir-
chenkreise und Gemeinden in Nordelbien zu Besuchen, in-
terkulturellem Lernen und Projekten

– Fortbildungsangebote und Studientage für Partnerschafts-
gruppen und andere Afrikainteressierte

– Predigt- und Vortragsdienste in nordelbischen Gemeinden
und Einrichtungen zu Mission, Ökumene und Entwick-
lung

– Beteiligung an der auf Afrika bezogenen Lobby- und Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber erwarten wir
Freude an der theologischen Auseinandersetzung und Ver-
mittlung, ökumenische Sensibilität und Bereitschaft zu ach-
tungsvollem Umgang mit Menschen anderer Kulturen, die
Fähigkeit zur gemeindenahen Verkündigung und kompeten-
ten Bildungsarbeit, Teamfähigkeit und Identifikation mit
dem ökumenisch-missionarischen Anliegen des NMZ.

Die Beherrschung der englischen Sprache in Wort und
Schrift wird vorausgesetzt. Zusätzliche französische Sprach-
kenntnisse sind willkommen. Auslandserfahrungen, beson-
ders in den Kirchen des Südens, werden begrüßt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen an den
Vorstand des Nordelbischen Missionszentrums, Agathe-
Lasch-Weg 16, 22605 Hamburg, zu richten.

Auskünfte erteilen:

Der Direktor des NMZ, Pastor Dr. Joachim Wietzke
(Tel. 040/881 81–201) und die Geschäftsführerin des NMZ,
Brigitte Richter (Tel. 040/881 81-111), Agathe-Lasch-Weg 16,
22605 Hamburg.

Bewerberinnen und Bewerber aus Mecklenburg und Pom-
mern richten ihre Bewerbung über das dortige Kirchenamt an
das Personaldezernat des Nordelbischen Kirchenamts, Däni-
sche Str. 21-35, 24103 Kiel.

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 30. November
2004, 24.00 Uhr.

Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht
der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-

gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben.

Az.: 20 NMZ (2) – P Re/P Na

*

Im Kirchenkreis Süderdithmarschen ist die Stelle der Pasto-
rin/des Pastors für Religionsgespräche und Religionsunter-
richt am Berufsbildungszentrum Dithmarschen, Standort
Meldorf, zum 1. Februar 2005 auf Zeit neu zu besetzen.

Am Berufsbildungszentrum werden etwa 2.500 junge Men-
schen, die sich in Ausbildungsgängen des Handwerks und
der Industrie befinden sowie Vollzeitschülerinnen und Voll-
zeitschüler unterrichtet. Mit dem Förderbereich, der Berufs-
aufbauschule, der Fachoberschule und dem Fachgymnasium
trägt das Berufsbildungszentrum die Verantwortung für das
breite Spektrum der schulischen Ausbildung für Jugendliche
und Erwachsene. Die Religionsgespräche und der Religions-
unterricht werden von Fachkräften geführt und erteilt. 

Die Pastorin oder der Pastor an der Berufsschule über-
nimmt 24 Wochenunterrichtsstunden und die Aufgabe, die
Schule in der Seelsorge und bei der Entwicklung ethischer
und geistlicher Projekte verantwortlich zu begleiten. Die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Kirchen-
kreis soll weiter entwickelt werden.

Von der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber wird die
Bereitschaft erwartet, sich einer Aufgabe zu stellen, die einer-
seits der Schule dient und andererseits die Möglichkeit eröff-
net, in der Schule kirchliche Themen zur Sprache zu bringen.

Erwünscht werden:

– eine breit angelegte theologische und religionswissen-
schaftliche Fachkompetenz,

– die Fähigkeit, auf unterschiedlichen fachlichen Niveaus ar-
beiten zu können, 

– ein ausgeprägtes Interesse an pädagogischer Arbeit mit
jungen Erwachsenen,

– vertiefte Methodenkenntnisse und Erfahrungen im Um-
gang mit modernen Medien,

– Kenntnisse im Bereich des wissenschaftspropädeutischen
Arbeitens,

– Folgende Schlüsselqualifikationen: Teamfähigkeit, Kom-
munikationsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit, Lei-
stungsbereitschaft und Belastbarkeit.

Selbständiges und planvolles Arbeiten wird als selbstver-
ständliche Eingangsvoraussetzung angesehen.

Im Berufsbildungszentrum des Kreises Dithmarschen ist
der offene Umgang mit christlichen Themen üblich. Wertori-
entierende Angebote stoßen auf positive Resonanz. Der ethi-
sche Diskurs wird gesucht. Religionsunterricht und Religi-
onsgespräche werden in inhaltlicher, didaktischer und me-
thodisch gehobener Qualität von der Schulleitung, dem
Kollegium und den Schülerinnen und Schülern erwartet. Ein
erfahrenes Kollegium sorgt für ein weltoffenes Schulklima.
Der Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises Süderdithmar-
schen legt Wert auf die Anbindung der Pfarrstelle an eine Kir-
che im Kirchenkreis. 

Weitere Informationen zum Berufsbildungszentrum unter
www.bbz-dithmarschen.de.

Auskünfte erteilen Oberstudiendirektor Peter Kruse, Ruf-
nummer 0 48 32-90 30 und Propst Henning Kiene, Rufnum-
mer 0 48 32-67 41. Email: ku@bbz-dithmarschen.de und
propst@kirchenkreis-suederdithmarschen.de.
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Bewerbungsunterlagen sind zu richten an den Vorsitzen-
den des Kirchenkreisvorstandes des Kirchenkreises Süder-
dithmarschen, Propst Henning Kiene, Kampstraße 8 a,
25704 Meldorf.

Bewerbungsschluss ist der 30. November 2004.

Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht
der Poststempel, sondern der richtige Zugang bei der ange-
gebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben.

Az.: 20 KKr Süderdithmarschen 
Religionsgespräche in der Berufsschule Meldorf – P Ha

*

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Süderlügum–Hump-
trup im Kirchenkreis Südtondern ist zum 1. März 2005 zu be-
setzen. Die Pfarrstelle hat einen Umfang von 100%. Die Beset-
zung erfolgt durch bischöfliche Ernennung.

Die Kirchengemeinde Süderlügum–Humptrup besteht aus
drei eigenständigen Gemeinden: 

Süderlügum (Einwohnerzahl ca. 2.000), Humptrup (Einwoh-
nerzahl ca.  850) und Ellhöft (Einwohnerzahl ca. 130); zur Kir-
chengemeinde gehören 2.274 Gemeindeglieder. 

In Süderlügum gibt es einen evangelischen Kindergarten (5
Gruppen), eine Grundschule und eine Hauptschule mit Real-
schulzweig. Tierärzte, Zahnärzte, Apotheken, durch die
Grenzlage bedingt sehr viele Geschäfte und zwei Banken sind
hier ebenfalls zu finden. Eine Seniorenwohnungsanlage wur-
de Ende der achtziger Jahre und ein Pflegeheim im Jahr 2000
gebaut. Es sind diverse Sportanlagen (Tennis, Fußball usw.)
sowie ein beheiztes Schwimmbad vorhanden, und es gibt eine
gute Verkehrsverbindung (Zug und Bus) nach Niebüll (Gym-
nasium). 

Das Pastorat ist ein 166 Jahre altes reetgedecktes Haus mit
einem Gemeindeteil (Büro, Konferenzraum, Jugendraum
und Gemeindesaal) und der Pfarrwohnung (Erdgeschoss:
großes Wohnzimmer, Küche mit kleinem Keller, Esszimmer,
Amtszimmer, Diele und Gäste–WC mit Dusche. 1. Stock: drei
Schlafzimmer, Badezimmer und große Diele). 

In der Kirchengemeinde arbeiten viele engagierte Ehren-
amtliche selbständig und eigenverantwortlich sowohl in der
Kinder- und Jugendarbeit als auch in den Seniorenkreisen.
Acht Kirchenvorstandsmitglieder teilen sich sehr aktiv diver-
se wichtige Aufgaben. Neben den Mitarbeiter/innen im Kin-
dergarten ist in der Kirchengemeinde zurzeit eine Sekretärin
(15 Stunden), eine Reinigungskraft im Pastorat (8,25 Stun-
den), eine Küsterin in der Humptruper Kirche (5 Stunden), ei-
ne Küsterin in der Süderlügumer Kirche (6 Stunden), ein
Friedhofsdiener für beide Friedhöfe in Humptrup und Süder-
lügum (34,5 Wochenstunden) und ein nebenberuflicher Kir-
chenmusiker tätig.

Die Kirchengemeinde erwartet von einem neuen Pastor/ei-
ner neuen Pastorin ein besonderes Engagement in der Kinder-
und Jugendarbeit. 

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Süderlügum immer
wieder neue Baugebiete zur Verfügung gestellt, so dass viele

junge Familien ins Dorf gezogen oder gar zurückgezogen
sind. Kindergarten und Schule mussten erweitert werden. 

Im Pflegeheim wird einmal im Monat eine Andacht ange-
boten. Den pflegebedürftigen Menschen ist bei dieser An-
dacht das Singen besonders wichtig, deswegen wäre es schön,
wenn der Pastor/die Pastorin etwas singen könnte. Eine be-
sondere Singstimme ist nicht erforderlich, jedoch der Mut, ein
Lied anzustimmen, da die Kirchengemeinde keinen Musiker
hat, der diese Andachten regelmäßig begleiten kann. Glück-
licherweise verfügt die Kirchengemeinde über einen sehr en-
gagierten und gut spielenden nebenamtlichen Kirchenmusi-
ker, der seinem Hauptberuf in einem Steuerbüro nachgeht.
Da in der Kirchengemeinde eine lange kirchenmusikalische
Tradition (100 Jahre Posaunenchor, Flötenchor, gemischter
Chor und seit kurzem auch Kinderchor) besteht, wäre es
wünschenswert, wenn für diesen Arbeitsbereich Interesse
oder zumindest Verständnis aufgebracht wird. 

Grundsätzlich hofft der Kirchenvorstand, dass ein Pastor/
eine Pastorin diese nordfriesische Gegend und die Menschen
hier liebt und gerne in diese Gemeinde zieht, um hier zu ar-
beiten. Der Kirchenvorstand erwartet nicht, dass der/die
Partner/in des Pastors/der Pastorin Kreise in der Gemeinde
übernimmt, aber er fände es wünschenswert, wenn der/die
Partner/in die kirchliche Arbeit mit trägt.

Die Kirchengemeinde ist volkskirchlich strukturiert, d. h. es
werden vom Kleinkindalter bis zum Seniorenalter verschie-
dene Gruppen angeboten: Mutter–Kind –Gruppen, Minigot-
tesdienste, Kinderkirchentage, Jugendgruppen, Kinderchor,
Flötenunterricht und Flötenchor, Posaunenunterricht und
Posaunenchor, Konfirmandenunterricht, „Weibertreff“ und
verschiedene Seniorengruppen. 

In der schwierigen finanziellen Situation unserer Kirche
hofft der Kirchenvorstand auf die Zusammenarbeit mit einem
Pastor/einer Pastorin, um gemeinsam nach neuen Wegen –
Fundraising – in der Kirchengemeinde zu suchen. Für die in
Nordfriesland meist nicht besonders gut besuchten Gottes-
dienste wünscht sich die Kirchengemeinde einen Theologen/
eine Theologin, der/die neben Bewährtem auch mit neuen
Ideen die Gottesdienste belebt.

Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Le-
benslauf sind zu richten an den Herrn Bischof für den Spren-
gel Schleswig über den Herrn Propst des Kirchenkreises Süd-
tondern, Osterstr. 17, 25917 Leck. 

Auskünfte erteilt Herr Propst Sönke Pörksen, Tel.: 04662/
8621 und 04662/8622.

Bewerberinnen und Bewerber aus Mecklenburg und Pom-
mern richten ihre Bewerbungen über das dortige Kirchenamt
an das Personaldezernat des Nordelbischen Kirchenamtes.

Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2004. 

Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht
der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-
gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben.

Az.: 20 Süderlügum-Humptrup – P Ha
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IV.  Ste l lenauschreibungen

Die Zweite Theologische Prüfung
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche

im Herbst 2004 haben bestanden:

Anke Andersson , Birte Andresen , Holger Beermann,
Tanja Borchardt , Hauke Chr i s t iansen , Christiane Dek-
ker , Friedrich Degenha rdt , Katharina Fenn er , Claudia
Heynen , Jörg Jack isch , Thorsten J. John , Ulrike Joos ,
Conrad Moh r , Annette Re imers , Ralf Thiedema nn, Silke
Thi esen , Kirsten Th oms en , Kristina W ie le .

Vorsitzende der Prüfungskommission war Frau Bischöfin
Maria Jepsen .

Az.: 2135 H 04 – P Ha



Ernannt  wurden :

mit Wirkung vom 1. November 2004 der Pastor Jens-Uwe Al -
brec ht , Loit, zum Pastor der Verbundpfarrstelle Böel/Sü-
derbrarup-Loit, Kirchenkreis Angeln;

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 die Pastorin Regina
Kl in gsp orn , Flensburg, zur Pastorin der Verbundpfarr-
stelle St. Johannis und St. Jürgen Flensburg, Kirchenkreis
Flensburg; 

mit Wirkung vom 1. November 2004 bei gleichzeitiger Be-
gründung des Pfarrerdienstverhältnisses auf Lebenszeit
der Pastor z.A. Christopher Nol l , Siebeneichen, zum Pa-
stor der Kirchengemeinde Siebeneichen, Kirchenkreis Her-
zogtum Lauenburg.

Berufen  wurden :

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 der Pastor Heinrich Be l l -
man n, Köthel, auf die Dauer von einem Jahr in die
30. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur
Dienstleistung mit besonderem Auftrag – Dienstleistung
im Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg;

mit Wirkung vom 1. November 2004 der Pastor Dr. Christian
Bra un e , Hamburg, auf die Dauer von 5 Jahren zum Pas-

tor der 17. Pfarrstelle des Kirchenkreisverbandes Ham-
burg für Krankenhausseelsorge (erneute Berufung);

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 auf die Dauer von drei Jah-
ren bei gleichzeitiger Begründung des Pfarrerdienstver-
hältnisses auf Lebenszeit die Pastorin z.A. Wiebke
Dröma nn , Tellingstedt, in die 1. Pfarrstelle der Nordelbi-
schen Ev.-Luth. Kirche zur Dienstleistung mit besonderem
Auftrag – Kirchengemeinde Tellingstedt;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 die Pastorin Carmen Ra hl f ,
Flensburg, auf die Dauer von fünf Jahren zur Pastorin der
Pfarrstelle des Kirchenkreises Flensburg für Diakonische
Aufgaben;

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 bis einschließlich 31. Janu-
ar 2005 die Pastorin Martina Sever i n–Ka iser , Hanno-
ver, in die 29. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kir-
che zur Dienstleistung mit besonderem Auftrag (50 %) –
Ökumenebeauftragte in Hamburg.

Ei ngeführ t  wurden :

am 26. September 2004 der Pastor Michael C ars tens  in die
Pfarrstelle der Paulus-Kirchengemeinde Flensburg, Kir-
chenkreis Flensburg; 

am 8. August 2004 der Pastor Lutz Damerow in die 4. Pfarr-
stelle der Kirchengemeinde Neustadt in Holstein, Kirchen-
kreis Oldenburg;

am 19. September 2004 die Pastorin Dr. Donata Dör fe l  in die
3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Meldorf, Kirchenkreis
Süderdithmarschen;

am 15. August 2004 der Pastor Martin Hofman n in die
7. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur
Dienstleistung mit besonderem Auftrag – Verwaltung der
2. Pfarrstelle der Luther-Kirchengemeinde Bahrenfeld;

am 5. September 2004 die Pastorin Wiebke K e l le r  in die
3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Gettorf – Schinkel –-,
Kirchenkreis Eckernförde;

V.  Personalnachr ichten

Das Evangelische Missionswerk in Deutschland e.V.
(EMW) ist ein Dach- und Fachverband evangelischer Kirchen
und missionarischer Verbände, Werke und Vereine zu deren
Unterstützung bei Aufgaben in Mission und Evangelisation,
bei der Förderung partnerschaftlicher Beziehungen zu Kir-
chen in Übersee und der Stärkung ökumenischer Zusammen-
arbeit auch in Deutschland.

Zum 1. November 2005 ist die Stelle der Leiterin bzw. des
Leiters der Geschäftsstelle mit der Dienstbezeichnung

Direktorin oder Direktor

neu zu besetzen.

Die Direktorin bzw. der Direktor der Geschäftsstelle führt
die Dienstaufsicht über alle Beschäftigten des EMW und ist
dafür verantwortlich, dass die Geschäftsstelle ihre Aufgaben
nach Grundsätzen einer zeitgemäßen Organisation und Per-
sonalführung erfüllt.

Sie bzw. er vertritt das EMW in Organen von Mitgliedern
des EMW, aber auch gegenüber internationalen Zusammen-
schlüssen wie dem Ökumenischen Rat der Kirchen. 

Von der Direktorin bzw. dem Direktor wird erwartet:
– Freude an Mission und Theologie,
– Kommunikationsfähigkeit,
– Innovationsfähigkeit und Bereitschaft, Veränderungspro-

zesse aktiv mitzugestalten,
– Kompetenz in Leitungs- und Haushaltsfragen,

– Erfahrungen in ökumenisch-missionarischen Arbeitsbe-
reichen (möglichst für längere Zeit im Ausland),

– Bereitschaft und Fähigkeit, das Anliegen von weltweiter
Kirche und Mission in Kirche und Öffentlichkeit zur Spra-
che zu bringen.

Die Direktorin bzw. der Direktor muss ordiniert sein und
im Dienstverhältnis zu einer der Mitgliedskirchen des EMW
stehen. Die Besoldung erfolgt analog A 16. Die Berufung er-
folgt zunächst auf zehn Jahre.

Die Bewerbung ist mit den üblichen Unterlagen bis zum
30. November 2004 an das EMW,  z. H. Frau Bischöfin Maria
Jepsen, Normannenweg 17-21, 20537 Hamburg, zu richten.





Seite 224 GVOBl. 2004 Nr. 11

am 12. September 2004 die Pastorin Amei Sch ulz e -Spie -
kermann  in die 3. Pfarrstelle der Trinitatisgemeinde Kiel,
Kirchenkreis Kiel;

am 12. September 2004 der Pastor Volker S t ruve  in die Pfarr-
stelle des Kirchenkreises Eckernförde für die Kur- und Ur-
lauberseelsorge im Ostseebad Damp;

am 19. September 2004 die Pastorin Dr. Birgit V o c�ka  in  die
3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Hauptkirche St. Niko-
lai, Kirchenkreis Alt-Hamburg – Bezirk Nord –.

V er läng er t  wurden :

die Beurlaubung des Pastors Burkhard Beyer  für das Amt ei-
nes hauptamtlichen Seelsorgers in der Justizvollzugsan-
stalt Lübeck über den 31. Oktober 2004 hinaus bis ein-
schließlich 30. September 2011; 

die Beurlaubung des Pastors Dr. Jörg Herrmann, Hamburg,
für eine wissenschaftliche Tätigkeit an der Humboldt-Uni-
versität Berlin über den 31. März 2005 für ein weiteres Jahr
bis einschließlich 31. März 2006;

die Amtszeit des Pastors Volker Maly  als Inhaber der
33. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche über
den 28. Februar 2005 hinaus bis einschließlich 31. Januar
2006.

Beauf t ra gt  wurden :

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 die Pastorin im Prob-
edienst Gritta Koetz old  mit der Dienstleistung im Kir-
chenkreis Eutin nach näherer pröpstlicher Weisung in ei-
nem  Dienstumfang von 100 % (Auftragsänderung);

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 der Pastor Christoph
Römh i ld  unter Begründung eines Dienstverhältnisses
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Ver-
waltung der 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Johan-
nis-Harvestehude, Kirchenkreis Alt-Hamburg.

Beur laubt  wurde :

mit Wirkung vom 1. Dezember 2004 bis einschließlich 31. Mai
2006 die Pastorin Birke Mül ler , Bad Malente, gem. § 93
Abs. 1 Pfarrergesetz der VELKD.
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In  den  Ruhes tand  verse tz t  wurden :

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Lothar Förs ter
in Neumünster;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Rainer Hen-
dr iks  in Hamburg-Wellingsbüttel;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Lothar Le  Jeun e
in Kaltenkirchen;

mit Wirkung vom 01. Januar 2005 der Pastor Manfred K rü-
g er  in Hamburg;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Ulrich Lu dov ic i
in Barmstedt;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Wolf-Rüdiger
Ma rs en  in Mölln; 

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Herwig Nol te  in
Ahrensburg; 

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Peter Parge  in
Lübeck;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Wolfgang Re i n-
k e  in Neustadt;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Rainer S ieg  in
Kiel;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Karl Wilhelm
S teen buc k  in Wilster;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Henning S te i n-
berg  in Bad Segeberg;

mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der Pastor Axel von  S t r i tz -
k y  in Preetz;

mit Wirkung vom 1. Februar 2005 der Pastor Harald W es-
k ot t  in Hamburg-Poppenbüttel;

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 der Pastor Stefan Wol f -
schütz  in Hamburg.


